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über diese Verhältnisse sich ausgesprochen hat.
Dabei aber hat sich Seume an genaue Angaben
über Zeit und Personen nicht gebunden. Seine
Mitteilungen werden durch den Inhalt der mir
zugänglich gewordenen Akten ergänzt und berichtigt,
und bei dem großen Interesse, das seine Schilde
rungen im übrigen gewähren, und bei dem eigen
artigen Rufe, in den der Dichter gerade bei den
Hessen durch die Darstellung seiner Schicksale ge
raten ist, schien es mir nicht unangebracht, diesen
Abschnitt aus Seumes Leben einmal klar zu
stellen. —

Im Jahre 1765 hatte das englische Parlament
beschlossen, daß auch Englands Kolonien an der
Ostküste von Nordamerika zur Steuerzahlung
herangezogen werden sollten, um die drückenden

Abgaben im Mutterlande verringern zu Helsen.
Gegen diese ungerechte Belastung wehrten sich die
Kolonisten aus alle Weise; aus der allgemeinen
Erregung entwickelte sich eine offene Empörung,
und nach langen iruchtlosen Verhandlungen mit
den widerspenstigen Untertanen mußte England
endlich zum Schwerte greifen, um seine Kolonien
zum Gehorsam zurückzuführen. Englands Wehr
system gestattete ihm nicht, mit eigenen Truppen
den Aufstand nieder zu werfen. Vermöge seiner
reichen Hülfsquellen war es aber in den Stand

gesetzt, sich die nötigen Streitkräfte von auswärts
zu beschaffen, d. h. fremde Truppen in Sold zu
nehmen. Es hatte dies Geschäft bereits früher,
namentlich in Deutschland, mit Erfolg versucht, und
auch in der jetzigen Bedrängnis fanden sich wieder
einige deutsche Fürsten bereit, die gewünschten Hülfs-
truppen zu dem überseeischen Kriege gegen Zahlung
von Geldentschädigungen, sog. Subsidien, zu stellen.
Mit Hessen war England bereits durch viele

Jahrzehnte befreundet; wiederholt hatte Hessen
seine Truppen in Englands Sold gestellt, und
zuletzt hatten die Regimenter beider Staaten im
siebenjährigen Kriege Schulter an Schulter gegen
Frankreichs Heere gekämpft. Als nun England
beim Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel
im Jahre 1775 das Ansuchen stellte, ihm etwa
12000 Mann Hülfstruppen für den Krieg mit
seinen aufrührerischen Kolonien zur Verfügung
zu stellen, weigerte sich der Landgraf seine schönen
Regimenter herzugeben, zumal England vom sieben
jährigen Kriege her noch mehr als zwei Millionen
Taler an Hessen schuldete.

Aber der bekannte hessische Minister von Schlieffen
übernahm die Befürwortung des von England
gewünschten Abkommens, und unter dieses Mannes
Mitwirkung wurde am 15. Januar 1776 jener

Staatsvertrag abgeschlossen, durch den sich Heffen
verpflichtete, für den Krieg in Nordamerika

15 Regimenter Infanterie, 4 Grenadier-Bataillone,
2 Jäger-Kompagnien und die nötige^Artillerie
— im ganzen etwa 12 500 Mann — zu stellen.

Diese Truppen sollten von England genau so wie
die englischen Truppen, wenn sie im Felde stehen,
mit Sold und Verpflegung versehen werden. Sie
mußten dem König von England Treue schwören,
waren aber durch ihren Fahneneid zunächst auch
ihrem Landesherrn Treue schuldig, verblieben
unter hessischem Rechtsspruch und unter hessischem
Oberbefehl. So lange die Gestellung der hessischen
Truppen an England dauerte, zahlte dieser Staat
jährlich eine Entschädigung von 450 000 Talern und

außerdem für jeden hessischen Soldaten ein Werbe
geld von 30 Talern. Minister von Schlieffen hat
diesen Vertrag als einen so günstigen bezeichnet,
wie Hessen in Bezug auf Soldgebung seiner Truppen
nie zuvor abgeschlossen hätte.

Einen Monat nach Unterzeichnung desSubsidien-
vertrags standen die hessischen Regimenter marsch
bereit, im März 1776 begann ihr Ausmarsch
aus Hessen, und nachdem sie an der Wesermündnng
auf die englischen Schiffe gestiegen waren, erreichten
sie im August die Gegend von New Hork, wo

sie ausgeschifft wurden.
Ebenso wie Hessen-Kassel stellten für jenen

Krieg auch Hessen-Hanau, Braunschweig, Waldeck,
Brandenburg-Onolzbach und Anhalt-Zerbst aus
Grund ähnlicher Verträge Truppen an England.

Man hat diese Subsidienverträge mit dem Namen
Soldatenhandel belegt und sowohl damals wie
auch bis auf den heutigen Tag sie als ungehörig
und unmoralisch bezeichnet und angefochten. Un
möglich kann ich mich hier darauf einlassen alles
vorzubringen, was für und gegen diese Soldgebung
hessischer Truppen gesagt und geschrieben ist; doch
muß ich dazu Stellung nehmen, um für meine
späteren Ausführungen eine bestimmte Grundlage
zu gewinnen.

Will man vorurteilsfrei eine geschichtliche Tat
sache beurteilen, so muß man sich in die An
schauungen der betreffenden Zeit hineinversetzen.
Der Geist, der in jeder Zeit herrscht, schafft sich
seine eigenen Lebensformen und Zustände, und wir
dürfen mit den Empfindungen, Ansichten und Ge
wohnheiten unserer Zeit nicht über Einrichtungen
früherer Jahrhunderte zu Gericht fitzen.

Die Subsidienverträge waren ein natürliches
Glied in den Erscheinungen der damaligen Zeit.
So lange ein solcher Vertrag dem Reiche nichts
schadete, war jeder deutsche Fürst durch kaiserlichen
Spruch dazu ebenso ermächtigt wie zu der
Anwerbung von Truppen zur Verwendung in
Deutschland oder im Ausland. Es war also
keine Willkür, wenn ein hessischer Fürst mit Eng-


